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§69
(1) Die Verjährung ruht während der Zeit, in wel

cher auf Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafver
folgung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden 
kann.

Ist der Beginn oder die Fortsetzung eines Straf
verfahrens von einer Vorfrage abhängig, deren Ent
scheidung in einem anderen Verfahren erfolgen muß, 
so ruht die Verjährung bis zu dessen Beendigung.

(2) Ist zur Strafverfolgung ein Antrag oder eine 
Ermächtigung nach dem Strafgesetz erforderlich, so 
wird der Lauf der Verjährung durch den Mangel des 
Antrags oder der Ermächtigung nicht gehindert.

§83
Die Verjährung der Strafverfolgung ruht,
2. solange ein Strafverfahren wegen schwerer Er

krankung des Täters oder aus einem anderen gesetzli
chen Grunde nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden 
kann;

3. solange ein Strafverfahren nicht eingeleitet oder 
fortgesetzt werden kann, weil die Entscheidung in 
einem anderen Verfahren aussteht.

1. solange sich der Täter außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik aufhält;

§70
(1) Die Vollstreckung rechtskräftig erkannter Stra

fen, die nicht in § 66 Abs. 2 genannt sind, verjährt, 
wenn

1. auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannt ist, in drei
ßig Jahren;

2. auf Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren er
kannt ist, in zwanzig Jahren;

3. auf Freiheitsstrafe von mehr als fünf bis zu zehn 
Jahren erkannt ist, in fünfzehn Jahren;

4. auf Freiheitsstrafe von mehr als zwei bis zu 
fünf Jahren erkannt ist, in zehn Jahren;

5. auf Geldstrafe von mehr als fünfhundert Deut
sche Mark oder wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren erkannt 
ist, in fünf Jahren;

6. auf Geldstrafe bis zu fünfhundert Deutsche 
Mark oder wegen einer Übertretung auf Freiheits
strafe erkannt ist, in zwei Jahren.

(2) Die Vollstreckung einer rechtskräftig angeord
neten Maßregel der Sicherung und Besserung ver
jährt in zehn Jahren. Ist die Unterbringung in einer 
Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt an
geordnet, so beträgt die Frist fünf Jahre.

(3) Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an wel
chem das Urteil rechtskräftig geworden ist.

§71
Ist auf Freiheitsstrafe und Geldstrafe zugleich oder 

neben einer Strafe auf eine mit Freiheitsentziehung 
verbundene Maßregel der Sicherung und Besserung er
kannt, so verjährt die Vollstreckung der einen Strafe 
oder Maßregel nicht früher als die der anderen.


